Erläuterungen zur Ausstellung der Herstellererklärung

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Angaben im verbindlichen Muster der Übereinstimmungserklärung. Dieses Muster ist in der Verordnung des OIB vom 8. Jänner 2007 über die Baustoffliste ÖA als Anlage D enthalten. Die kursiven Darstellungen sind dem Muster der Übereinstimmungserklärung entnommen.

Das unter "Herstellererklärung" auf der Homepage des OIB enthaltene Formular stimmt mit der Anlage D überein.

Zu „Name und Anschrift des Herstellers“

Der Hersteller des/der in der Herstellererklärung angeführten Produkte(s) bzw. sein bevollmächtigter Vertreter (xxx, vertreten durch xxx) ist anzuführen.

Zu „Aktenzahl“

Es ist die Aktenzahl, unter der die Herstellererklärung ausgestellt wird, anzuführen.

Zu „Nummer der Herstellererklärung“

Diese wird üblicherweise bereits bei der Beantragung der vierstelligen Nummer beim OIB in dem Antwortschreiben des OIB festgelegt.

Es ist die vollständige Kurzbezeichnung der Herstellererklärung anzuführen. Z.B.: H-8.1.1-01-0004

"H" = Herstellererklärung

"8.1.1" = die lfd. Nummer der Baustoffliste ÖA, der das Produkt zugeordnet wird

"01" = das Jahr der Beantragung der vom OIB vergebenen vierstelligen Nummer (Achtung: nicht automatisch mit dem Jahr der Ausstellung der Herstellererklärung ident!)

"0004" = die vom OIB vergebene vierstellige Nummer (vor Ausstellung der Herstellererklärung zu beantragen)

Die Kurzbezeichnung ist ident mit jener, die beim ÜA-Zeichen anzugeben ist.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „Der Hersteller ...“

In dem dafür vorgesehenen Platz ist der Hersteller samt Adresse anzugeben.

Im Falle der Vertretung ist dies in folgender Form anzuführen: "Der Hersteller xxx, [Adresse] xxx, vertreten durch xxx, [Adresse] xxx".

Eine allfällige Vertretung ist dem OIB bereits bei der Beantragung um Vergabe der vierstelligen Nummer bekanntzugeben. Änderungen der Vertretungsverhältnisse sind dem OIB unverzüglich zu melden.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „Bestätigt gemäß § ...“.

Es ist die entsprechende landesgesetzliche Bestimmung nach der nachstehenden Tabelle 1 anzuführen. Bei der erstmaligen Zitierung (Art. 6 Abs. 1 entsprechende Bestimmung) sind die vollständigen landesgesetzlichen Bestimmungen inklusive der jeweils geltenden Landesgesetzblattnummer(n) (zumindest – soweit möglich – das Stammgesetzblatt und die derzeit geltende Fassung; z.B. „LGBl. Nr. xxx idF LGBl. Nr. xxx“) anzuführen. Der in der nachstehenden Tabelle 1 dargestellte Klammerausdruck ist für die Folgezitierungen heranzuziehen.

Es ist die gesetzliche Bestimmung jenes Bundeslandes, in dem der Unternehmenssitz des Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters, der die Herstellererklärung abgibt, sich befindet, anzuführen.

Bei nichtösterreichischem Unternehmenssitz steht dem Hersteller die Wahl eines Landesgesetzes frei. Es sind jedoch alle Zitierungen in der Herstellererklärung auf dasselbe Landesgesetz zu beziehen.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „Bezeichnung des(r) Bauprodukte(s) und ggf. sonstige Angaben“

Es ist der Handelsname unter Beisetzung allfälliger normgemäßer Bezeichnungen (z.B. Typenbezeichnung lt. Regelwerk) anzuführen.

Die Zusammenfassung mehrerer Einzelprodukte (z.B. verschiedene Typen eines Produktes) in einer Herstellererklärung ist unter der Voraussetzung, dass diese derselben lfd. Nummer der Baustoffliste ÖA zuzuordnen sind, dafür das gleiche Regelwerk anzuwenden ist und die einzelnen Produkte im selben Werk erzeugt werden, möglich.

Es ist daher z.B. nicht möglich, in einer Herstellererklärung zwei Produkttypen zusammenzufassen, wenn für eine der beiden Produkttypen ein Gutachten des OIB für die Bestätigung der gleichwertigen Verwendbarkeit erforderlich ist (es liegen nicht gleiche Regelwerke vor).

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „des(r) Herstellwerke(s)“

Mehrere Herstellwerke sind nur bei "Systemen" von Bauprodukten von Bedeutung.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe ....., festgelegten Regelwerk(es/e)“

Sofern für das Produkt mehrere Regelwerke nach der Baustoffliste maßgebend sind (diese sind in der Anlage A Ergänzende Bestimmungen unter der zugehörigen lfd. Nummer aufgelistet) ist dies bei der Zitierung zu berücksichtigen.

Datum der Ausgabe der Baustoffliste ÖA: 8. Jänner 2007. (Es ist die jeweils geltende Ausgabe zu zitieren.)
Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „entspricht/gleichwertig ist“

Für den Fall, dass ein Gutachten des OIB für die Feststellung der gleichwertigen Verwendbarkeit erforderlich ist (d.h. das Bauprodukt weicht wesentlich von den Bestimmungen des in der Baustoffliste angeführten Regelwerkes ab) ist der Begriff "gleichwertig ist" einzusetzen und der Begriff "entspricht" zu streichen.

In allen anderen Fällen ist der Begriff "entspricht" einzusetzen und der Begriff "gleichwertig ist" zu streichen.

Zu „Erstprüfung/Fremdüberwachung“

Zutreffendes (in Abhängigkeit von den Festlegungen des Regelwerkes) ist anzukreuzen. 

Sofern eine Erstprüfung bzw. Fremdüberwachung gemäß dem Regelwerk nicht vorgesehen ist, ist die Position „Name und Angabe der Stelle ...“ in folgender Form auszufüllen: ---

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „Nummer des Überwachungsvertrages“

Gegebenenfalls (falls im Regelwerk oder im Gutachten des OIB eine Fremdüberwachung vorgesehen ist) anzuführen. Ansonsten wie dargestellt zu streichen: Nummer des Überwachungsvertrages: ---

Zu „Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § .... verwendbar“ 

Für die mögliche Zusammenfassung mehrerer Einzelprodukte (z.B. verschiedene Typen eines Produktes) sind die Ausführungen zu den Angaben betreffend "Bezeichnung des(r) Bauprodukte(s) und ggf. sonstige Angaben" zu beachten. Es ist die entsprechende landesgesetzliche Bestimmung nach der nachstehenden Tabelle 1 anzuführen.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „... mit dem Einbauzeichen  gemäß § .... zu kennzeichnen“

Es ist die entsprechende landesgesetzliche Bestimmung nach der nachstehenden Tabelle 1 anzuführen.

Der Inhalt in den eckigen Klammern dient lediglich der Erläuterung und ist im auszufüllenden Formular samt der eckigen Klammer selbst zu löschen.

Zu „Anhang .... Seiten“

Die Übereinstimmungserklärung umfasst in jedem Fall auch die Angabe der Produktkennwerte in einem Anhang zur Erklärung. Die Seitenanzahl des gesamten Dokumentes ist (wahlweise in Worten oder als Zahlenangabe) anzugeben.

Zu „ANHANG ZU ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG Nr.: H-“
Vor der Auflistung der im Anhang anzugebenden Produktkennwerte auf Basis des Regelwerkes ist ein Seitenwechsel erforderlich. Die Auflistung ist mit der Überschrift "Anhang zu Übereinstimmungserklärung Nr.: H- " zu beginnen. In der Überschriftszeile jeder Seite des Anhanges ist die Kurzbezeichnung der Übereinstimmungserklärung gemäß der Titelseite einzufügen.

Die Seiten des Anhanges sind fortlaufend zu nummerieren. Die auf der Titelseite angegebene Aktenzahl ist auf allen Seiten der Anlage zu wiederholen.

Das Ende des Anhanges ist deutlich zu kennzeichnen.

Tabelle 1: Relevante Abschnitte der Umsetzungsvorschriften in den Ländern für die Ausstellung der Herstellererklärung

	Bundesland
	Art. 6 Abs. 1
	Art. 2 Abs. 2
	Art. 10 Abs. 3

	KÄRTNEN
	§ 26d des Kärntner Akkreditierungs- und Bauproduktegesetzes, LGBl. Nr. 24/1994, in der Fassung der Kundmachung LGBl. Nr. 78/1998 und in der Fassung LGBl. Nr. 31/2001 (Kärntner Akkreditierungs- und Bauproduktegesetz)
	§ 26a des Kärntner Akkreditierungs- und Bauproduktegesetzes in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 des LGBl. Nr. 45/1999
	§ 26h Abs. 2 des Kärntner Akkreditierungs- und Bauproduktegesetzes

	NIEDER-ÖSTERREICH
	§ 44 Abs. 7 der NÖ Bauordnung 1996, LGBl. Nr. 8200-12 (NÖ Bauordnung)
	§ 44 Abs. 7 der NÖ Bauordnung
	§ 44 Abs. 7 der NÖ Bauordnung

	OBER-ÖSTERREICH
	§ 61e des Oö. Bautechnikgesetzes, LGBl. Nr. 67/1994, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 97/2006 (Oö. Bautechnikgesetz)
	§ 61a des Oö. Bautechnikgesetzes
	§ 61i Abs. 3 des Oö. Bautechnikgesetzes

	SALZBURG
	§ 34 des Salzburger Bauproduktegesetzes, LGBl. Nr. 11/1995, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 73/2001 sowie der Kundmachungen LGBl. Nr. 47, 63 und 123/1995 und LGBl. Nr. 99/2001 (Salzburger Bauproduktegesetz)
	§ 5a des Salzburger Bauproduktegesetzes
	§ 38 Abs. 3 des Salzburger Bauproduktegesetzes

	STEIERMARK
	§ 6 des Steiermärkischen Bauproduktegesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 85/2005 (Steiermärkisches Bauproduktegesetz 2000)
	§ 2 Abs. 14 des Steiermärkischen Bauproduktegesetzes 2000
	§ 10 Abs. 1 des Steiermärkischen Bauproduktegesetzes 2000

	TIROL
	§ 21 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 - TBAG 2001, LGBl. Nr. 95/2001 (TBAG 2001)
	§ 18 des TBAG 2001 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 des LGBl. Nr. 102/1998
	§ 24 Abs. 1 des TBAG 2001

	VORARLBERG
	§ 28 des Vorarlberger Bauproduktegesetzes, LGBl. Nr. 33/1994, in der Fassung LGBl. Nr. 65/2000 (Vorarlberger Bauproduktegesetz)
	§ 2 Abs. 15 des Vorarlberger Bauproduktegesetzes
	§ 32 Abs. 1 des Vorarlberger Bauproduktegesetzes

	WIEN
	§ 19c des Wiener Bauprodukten- und Akkreditierungsgesetzes, LGBl. Nr. 30/1996, in der Fassung der WBAG-Novelle 2001, LGBl. Nr. 71/2001 (WBAG)
	§ 21a Abs. 1 des WBAG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 des LGBl. Nr. 32/1999
	§ 19g Abs. 3 des WBAG


Version 1:
1. Dezember 2001 (überholt)

Version 2:
28. Jänner 2002 (aktualisiert: In den Abschnitten „Bestätigt gemäß §...“ und „Anhang zu Übereinstimmungserklärung Nr.: H-“ sind die Aktualisierungen im Text kursiv dargestellt)

Version 3:
27. März 2002 (aktualisiert: In Tabelle 1 wurde die Zitierung des Art. 2 Abs. 2 für Kärnten, Tirol und Wien gekürzt)

Version 4:
5. April 2005 (aktualisiert: Datum der Ausgabe der Baustoffliste ÖA und Tabelle 1)
Version 5:
15. Dezember 2005 (aktualisiert: Datum der Ausgabe der Baustoffliste ÖA)

Version 6:
8. Februar 2007 (aktualisiert: Datum der Ausgabe der Baustoffliste ÖA und Tabelle 1)
1

